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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

über ein Feuerwehr- und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetz 

(Drs. 16/14073) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Joachim 

Hanisch u. a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)

hier: Berücksichtigung der Ehrenamtlichen in den Regieeinheiten 

(Drs. 16/15015) 

Wir beziehen den nach Abschluss der Ausschussberatungen eingegangenen Ände

rungsantrag der FREIEN WÄHLER auf Drucksache 16/15015 in die Beratung mit ein.

Im Ältestenrat haben wir das ursprünglich anders vereinbart. Jetzt wurde aber doch 

vonseiten der Fraktionen einvernehmlich eine Redezeit von drei Minuten pro Fraktion 

abgesprochen. Wir kommen deswegen zur Aussprache. Als Erster hat sich Herr Ha

nisch für die FREIEN WÄHLER zu Wort gemeldet.

Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen 

und Herren! Im Rahmen der Ersten Lesung und in den Ausschüssen haben wir über 

die Einführung des Ehrenzeichens gesprochen. Wir waren uns alle darüber einig, dass 

wir ein solches Ehrenzeichen wollen und dass wir möglichst alle Gruppierungen gleich 

behandeln wollen. Allerdings haben wir festgestellt, dass es immer noch Menschen 

gibt, die bisher im Gesetz nicht genannt sind, aber sich aktiv im Katastrophenschutz 

einsetzen und deren Einsatz auch gewünscht ist. Dieser ist im Bayerischen Katastro

phenschutzgesetz vorgesehen. Es handelt sich um Leute, die nach Artikel 7 Absatz 3 

Nummer 2 dieses Gesetzes aktiv in so genannten Regieeinheiten tätig sind.
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Denjenigen, die mit dem Begriff "Regieeinheiten" nichts anfangen können, darf ich 

sagen: Regieeinheiten sind Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes, die durch 

die unteren Katastrophenschutzbehörden, das heißt durch die Landkreise und kreis

freien Städte, früher auch durch die Warnämter des Bundes, selbst aufgestellt werden.

(Unruhe - Glocke der Präsidentin)

Sie übernehmen Aufgaben, die von den Katastrophenschutzeinheiten der Hilfsorgani

sationen, der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks nicht übernommen wer

den. Diese Leute sind ebenso im Katastrophenschutz tätig, und wir sollten ihre Belan

ge mit dem aufgerufenen Gesetz ebenfalls abdecken. Deshalb haben wir den 

vorliegenden Änderungsantrag gestellt. Wir in Bayern haben ganz explizite Regelung

en zur örtlichen Einsatzleitung in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt.Natürlich 

kommen die zu einem gewissen Prozentsatz aus anderen Hilfsorganisationen, die die

ses Ehrenzeichen vergeben. Das sind aber nicht alle. Der Personenkreis wird nicht 

allzu groß sein. Für diesen Personenkreis muss jedoch eine Regelung getroffen wer

den. Wir wollen mit diesem Antrag eine Gleichbehandlung aller Ehrenamtlichen, die im 

Katastrophenschutz tätig sind, erreichen. Deshalb bitten wir um Zustimmung. Dem 

Gesetz werden wir selbstverständlich ebenfalls zustimmen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die CSU-Fraktion hat Frau Schorer das 

Wort.

Angelika Schorer (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kolle

gen! Herr Kollege Hanisch hat seinen Änderungsantrag erläutert. Zu diesem Gesetz 

haben wir bereits im Ausschuss und im Rahmen der Ersten Lesung zum Feuerwehr- 

und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetz ausführlich beraten. Ihr Änderungsantrag 

möchte die zusätzlichen Regieeinheiten einbeziehen. Wenn ich nachschlage, was Re

gieeinheiten bedeuten, lese ich, dass der Veterinärdienst und Fernmeldedienste mit 

dabei sind.
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(Joachim Hanisch (FREIE WÄHLER): Im Katastrophenschutz!)

- Im Katastrophenschutz. Ich möchte es nur aufzählen. Wir sind der Meinung, dass wir 

das ausführlich beraten haben. Es konnte keine Abstimmung mit den Verbänden statt

finden. Diejenigen Organisationen, die nicht zur Unterstützungsgruppe Örtliche Ein

satzleitung − UG-ÖEL − gehören, sind sowieso erfasst. Ich möchte deutlich machen, 

dass wir die Möglichkeit sehen, diese Personen in anderen Bereichen zu ehren. Dazu 

gehört das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Wir werden dem Ge

setzentwurf in der vorliegenden Fassung ohne die vorgeschlagenen Änderungen zu

stimmen.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die SPD-Fraktion hat Herr Schneider das 

Wort.

Harald Schneider (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir unter

stützen den Antrag der FREIEN WÄHLER, die Herrschaften aus den Regieeinheiten 

in das Gesetz aufzunehmen. Die Personengruppe, die aufgenommen werden soll, ist 

sehr überschaubar. In den Hilfs- und Katastrophendiensten wäre dann eine vollkom

mene Gleichstellung hergestellt. Der Arbeiter-Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-

Hilfe, die Malteser, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft − DLRG − und das 

Technische Hilfswerk − THW − sind schon dabei. Zum 1. Januar 2013 sollten auch die 

Regieeinheiten einbezogen werden. Damit wären alle Organisationen aus dem Be

reich der staatlichen Ehrenzeichen aufgenommen. Ich denke, das ist eine sinnvolle 

Lösung. Die Kosten würden nicht sehr zu Buche schlagen; sie würden von 13.600 Eu

ro auf 20.000 Euro steigen. Da kommen noch ein paar dazu. Ich denke, das ist durch

aus vertretbar. Die SPD stimmt dem Antrag der FREIEN WÄHLER zu.

(Beifall bei der SPD)
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Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Im Anschluss hat Frau Tausendfreund vom 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Susanna Tausendfreund (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Wie 

in der Ersten Lesung bereits dargestellt, stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. Wir stim

men ebenfalls der Ausdehnung der Vergabe der Ehrenzeichen auf alle Hilfsorganisati

onen zu. Ich weise jedoch noch einmal darauf hin, dass die Förderung des Ehrenam

tes bei solchen Ehrungen nicht aufhören darf, sondern mehr Fantasie gefragt ist, um 

die ehrenamtliche Tätigkeit attraktiv zu machen und entsprechend zu würdigen.

Wir stimmen dem Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER, die Regieeinheiten einzu

beziehen, zu und können nicht nachvollziehen, warum die CSU-Fraktion, nur weil die 

Beratungen in den Ausschüssen abgeschlossen sind, nicht mehr zustimmen will. Zwar 

ist es ungewöhnlich, einen Änderungsantrag zur Zweiten Lesung einzubringen, jedoch 

ist der Inhalt überschaubar, sodass die Entscheidung für die Aufnahme der Regieein

heiten getroffen werden kann. Es wurde bereits gesagt, dass es sich um einen über

schaubaren Personenkreis handelt. Das Gesetz würde sozusagen abgerundet. Die 

Regieeinheiten bekämen ein blaues Kreuz auf weißem Grund. Diesem Wunsch kön

nen Sie sich doch nicht entziehen. Wir stimmen jedenfalls zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Für die FDP-Fraktion bitte ich Herrn Dr. Fi

scher an das Redepult.

Dr. Andreas Fischer (FDP): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 

möchte ich noch einmal meiner Freude Ausdruck verleihen, dass mit dem Gesetzent

wurf der Staatsregierung die Ungleichbehandlung beseitigt wird, was die Ehrungen 

von Feuerwehr und Rettungsdiensten auf der einen Seite und THW, Arbeiter-Samari

ter-Bund, Malteser Hilfsdienst oder Johanniter-Unfall-Hilfe auf der anderen Seite be

trifft. Diese Ungleichbehandlung ist nicht gerechtfertigt. Alle leisten ihren Beitrag im 

Katastrophenschutz und haben es auch verdient, geehrt zu werden.
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Der Änderungsantrag der FREIEN WÄHLER geht nur auf den ersten Blick in die glei

che Richtung. Er bezieht sich auf die sogenannten Regieeinheiten. In diesem Zusam

menhang ist es hilfreich, einen Blick darauf zu werfen, welche Aufgaben die Regieein

heiten haben bzw. hatten. Im alten Katastrophenschutzkonzept zwischen 1960 und 

1994 haben diese in der Struktur der alten Warnämter den Fermeldedienst, den 

Schutzraumbetriebsdienst und den Warndienst übernommen. Zahlenmäßig waren sie 

durchaus wesentlich und wichtig. Inzwischen gibt es nach wie vor Regieeinheiten. Der 

wesentliche Bestandteil der Regieeinheiten besteht in der Unterstützungsgruppe Örtli

che Einsatzleitung, in der UG-ÖEL. Die UG-ÖEL ist keine Organisation im luftleeren 

Raum, sondern wird von denen geleistet, die bereits in diesem Konzept erfasst sind, 

nämlich von den Feuerwehren und den Rettungsdiensten. Deswegen gibt es meines 

Erachtens kein Bedürfnis. Hinzu kommt, dass die Regieeinheiten, wenn sie nicht ein

gebunden sind, in keine Organisationsstruktur integriert sind. Deshalb sehe ich für die

sen Änderungsantrag keine Veranlassung. Wir werden dem nicht zustimmen.

(Beifall bei der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Zuletzt hat sich die Staatsregierung mit 

Herrn Staatsminister Herrmann zu Wort gemeldet.

Staatsminister Joachim Herrmann (Innenministerium): Frau Präsidentin, Hohes 

Haus! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die zügige und konstruktive Bera

tung dieses Gesetzentwurfs in den Ausschüssen bedanken, sodass das Gesetz tat

sächlich zeitgerecht zum 1. Januar in Kraft treten kann. Jeder, der mit den Rettungsor

ganisationen und den vielen Ehrenamtlichen zu tun hat, weiß, dass offensichtlich ein 

dringender Wunsch in Erfüllung geht. Bisher gab es eine besondere staatliche Ehrung 

für die Feuerwehren in kommunaler Trägerschaft und für das Bayerische Rote Kreuz 

als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zu Recht haben jedoch die anderen Organi

sationen gesagt: Warum erfahren die Malteser, die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-

Bund und die Helfer des THW − das war interessant, weil es sich um eine Bundesein

richtung handelt − keine offizielle Ehrung durch den Freistaat Bayern?
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Ich bin dankbar für die breite Unterstützung dieses Hohen Hauses. Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, ich werde Sie alle zu den ersten Ehrungen im neuen Jahr der Kollegin

nen und Kollegen aus den verschiedenen Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen 

mit ihren ehrenamtlichen Kräften einladen. Vielen Dank für diese Unterstützung. Ich 

glaube, dass der Bayerische Landtag damit ein wichtiges Zeichen zur Wertschätzung 

für dieses großartige ehrenamtliche Engagement setzt.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Weitere Wortmeldungen liegen uns hier 

oben nicht vor. Deswegen können wir die Aussprache schließen. Wir kommen zur Ab

stimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/14073, der 

Änderungsantrag auf Drucksache 16/15015 und die Beschlussempfehlung des feder

führenden Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit auf Drucksa

che 16/14938 zugrunde.

Ich denke, wir stimmen zunächst über den zuletzt beratenen Änderungsantrag ab. 

Das ist der Änderungsantrag der Abgeordneten Aiwanger, Streibl, Hanisch und ande

rer und Fraktion (FREIE WÄHLER) auf Drucksache 16/15015. Wer diesem Ände

rungsantrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. − Das 

sind die Fraktionen der FREIEN WÄHLER, der SPD und des BÜNDNISSES 90/

DIE GRÜNEN sowie Frau Dr. Pauli. Wer sich diesem Antrag verweigern möchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. − Das sind die Fraktionen der CSU und der FDP. Gibt 

es Stimmenthaltungen? − Keine. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/14073 empfiehlt der federführende Ausschuss 

zur unveränderten Annahme. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich 

um das Handzeichen. − Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Dr. Pauli. Ge

genstimmen? − Keine. Stimmenthaltungen? − Ebenso nicht. Dann ist dem Gesetzent

wurf so zugestimmt worden.
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Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Deshalb können wir gemäß § 56 der 

Geschäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durchführen, und zwar wiederum in 

einfacher Form. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich 

vom Platz zu erheben. − Das sind die Mitglieder aller Fraktionen und Frau Dr. Pauli. 

Gibt es Gegenstimmen? − Ich sehe keine. Enthaltungen? − Sehe ich auch keine. 

Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den Titel "Feuerwehr- und Hilfsorganisa

tionen-Ehrenzeichengesetz".

Zur weiteren Planung des Abends: Wir haben noch circa eine Stunde und 45 Minuten 

vor uns.
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